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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard  

vom 17.12.2025 

 
Top 9.2.2 Einleitung Vergabeverfahren "Innere Erschließung der Burganlage" 
 
Beschluss unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen aus dem Änderungsantrag: 

 

Die Stadtvertretung stimmt der Umsetzung der Einleitung der Vergabe der Planungsleistungen 
per "Offenem Verfahren“ und der Bauleistungen per “öffentlicher Ausschreibung” zum Vorhaben 
"Innere Erschließung der Burganalge - 2. Bauabschnitt" zu. 
   
Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

14 0 0 

 

 
 



Antrag entsprechend § 23 Abs. 4 KV M-V  
sowie der Geschäftsordnung der Stadt Burg Stargard 

 
             

Datum        Unterschrift 

Bezeichnung des Antrages 
 

Änderungsantrag zur Einleitung Vergabeverfahren "Innere 
Erschließung der Burganlage“ 

Inhalt des Antrages: 

 

Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister, folgende Schritte 
zum Vergabeverfahren „Innere Erschließung der Burganlage“ vor 
dem Abrufen der Fördergelder umzusetzen: 
1. An der Entwurfsplanung aus 2018 zur „Inneren Erschließung der 

Burganlage“ wird weiterhin festgehalten. Die Entwurfsplanung 
Variante 1 wird mit dem Beschluss vom 12.12.2018 
weitestgehend umgesetzt. 

2. Das fehlende Grundstück (Dreieck) zur Umsetzung des 
damaligen Beschlusses wird schnellstens von den Pächtern 
erworben. Die Vermessungskosten von ca.7500€ trägt die 
Stadt. Die Absprachen aus dem Gespräch vom 7.10.25 mit der 
Verwaltung werden umgesetzt (siehe Anlage Zuarbeit der 
Stadt). 

3. An den Fördermittelgeber wird durch den Bürgermeister das 
Anliegen herangetragen, den Fördermittelbescheid an die 
aktuellen Gegebenheiten, wenn möglich, anzupassen. Aufgrund 
der Umsetzung des alten Beschlusses durch eine erfolgreiche 
Klärung der Grundstücksverhältnisse bittet die Stadt den 
Fördermittelgeber um eine schnellstmögliche Erhöhung der 
Fördermittel/ Anpassung an aktuelle Gegebenheiten/ 
Nachjustierung der Fördermittelsumme. 

4. Werden diese Schritte befolgt, wird der Umsetzung der 
Einleitung der Vergabe der Planungsleistungen per "Offenem 
Verfahren“ und der Bauleistungen per “öffentlicher 
Ausschreibung” zum Vorhaben "Innere Erschließung der 
Burganlage - 2. Bauabschnitt" zugestimmt. 

 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen/ 

Finanzierungsvorschlag: 
7500,-€ aus dem Produkt Burg des aktuellen Haushaltsjahres 2025 

Sachverhalt/Begründung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlüsse der Stadtvertretung (gleich ob alt oder jung) sind für 
uns als Stadtvertreter bindend und sollten von uns allen in diesem 
Gremium auch so gesehen/ mitgetragen werden. Der Beschluss zur 
Inneren Erschließung aus dem Jahr 2018 wurde im Rahmen eines 
ganzheitlichen Burgkonzeptes beschlossen. An der Umsetzung 
dessen kann weiterhin festgehalten werden, wenn obige Schritte 
befolgt werden. Um das Laufband wie in der Variante 1 mit den 
Änderungswünschen der damaligen Stadtvertretung umzusetzen, 
ist ein Entgegenkommen beider Seiten notwendig. Die Pächterin 
des Hotels stimmt der Grundstücksübertragung des dafür 
benötigten Dreiecks grundsätzlich zu. Diesbezüglich wünscht sie 
eine schriftliche Vereinbarung, dass ausschließlich auf dem Hof 
zwischen dem Hotel und dem Amtsreiter, wie bisher, auch zukünftig 
keine Veranstaltungen nach 22 Uhr stattfinden.  
Um dem Hotel noch ein Grundstück z.B. für einen Pavillon zu 
gewähren, bot die Stadt bereits am 7.10.25 einen Flächentausch an 
(siehe Anlage). Somit hätte das Hotel auch eine zusätzliche 
Grundstücksfläche zur Verfügung. 
Sollte der Fördermittelgeber keine weiteren Gelder aktuell erübrigen 
können, werden alle nicht getätigten Vorhaben aus dem Beschluss 
2018 in die Planung für 2026 übertragen und mit dem nächsten 
Bauabschnitt umgesetzt. 

Rechtliche Grundlagen: KV M-V 

Einreicher: Fraktion „Die Stargarder“ 

Abstimmungsergebnis: 

Stadtvertretung 

Ja Nein  Enthaltung 
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